
Sportschützenverein Wolgast 1990 e. V. 
Mitglied im Landesschützenverband 
Mecklenburg Vorpommern 1990 e. V. 

 
        Die neue Beitragsordnung 

 
Der alte Beitrag wurde beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 07. März 2004 und wurde gültig ab 
01.01.2005. 
 
Die Beitragsordnung ist Bestandteil der Finanzordnung des SSV Wolgast. Eine Änderung der Beiträge  
kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung erfolgen. 
Die Aufnahmegebühr ist fällig, wenn die Aufnahme als Mitglied in den Verein durch den Vorstand be – 
schlossen wurde. Die Mitgliedsbeiträge sind Ganzjahresbeiträge und bis zum 20.02. des laufenden  
Jahres fällig.   
Sollte es mit der uns vorliegenden Einzugsermächtigung nicht möglich sein den Beitrag einzuziehen ,  
werden entsprechende Folgekosten in Rechnung gestellt , Selbiges gilt für unberechtigte Rück –
buchungen .  
 
Bei Neuaufnahmen erfolgt eine quartalsweise Anrechnung. Der anrechenbare Jahresbeitrag ist mit der 
Aufnahmegebühr fällig.  
Gezahlte Beiträge sind bei Austritt nicht erstattungspflichtig. 
 
An die Mitglieder wird appelliert, für die Zahlung des Beitrages eine Einzugsermächtigung zu erteilen.  
Die Kontoverbindung lautet: 
  
        Sparkasse Vorpommern 
        IBAN   :   DE88 1505 0500 0102 0825 53 
        BIC     :   NOLADE21GRW 
 
Nachstehende Beiträge sind seit 2005 verbindlich: 
 
Aufnahmegebühr: bisher Neu    ab Jan 2014 
Erwachsene ab 18 Jahre                                    125,00 €                              125,00 € 
Jugendliche 14 bis 17 Jahre                                 20,00 €                                 20,00 € 
Schüler bis 13 Jahre                                               5,00 €                                     5,00 € 
   
Beiträge pro Jahr:   
Erwachsene ab 21 Jahre   76,00 €                               120,00 € 
Junioren von 18 bis 21 Jahre                                36,00 €   60,00 € 
Jugendliche von 14 bis 17 Jahre                           30,00 €   48,00 € 
Schüler bis 14 Jahre                                             20,00 €   36,00 € 
Mitglieder mit Nettoeinkommen bis 650,00 €/ 
Monat 

  52,00 €   84,00 € 

Fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder 
legen ihren Beitrag selbst fest 

mind. 12,00 € mind. 12,00 € 

Familienbeitrag jeder  52,00 € jeder  84,00 € 
Zeitlich begrenzte Mitgliedschaft 
( keine Teiln. am Königsschießen möglich ) 

  20,00 €             monatlich   
100,00 €       jährlich 

  20,00 €          monatlich  
100,00 €  jährlich 

         
Mitglieder mit einem nachweisbaren Nettoeinkommen, einschl. Zuwendungen und Nebeneinkünfte unter  
650,00 € monatlich, können auf Beschluss des Vorstandes eine Beitragsminderung auf 84,00 € erhalten.  
Die Beitragsminderung ist beim Vorsitzenden, dem stellvertretendem Vorsitzenden oder beim Schatzmeister 
mit Nachweisen zu beantragen. 
Sämtliche Abführungen an übergeordnete Verbände auf Kreis  - und Landesebene einschließlich der 
Versicherungen erfolgen nach deren Festlegungen und sind in den Mitgliedsbeiträgen des Vereins enthalten. 
Die Beitragszahlungen an die übergeordneten Verbände erfolgen jährlich bis zum 15.Januar. 
Versicherungsschutz der Vereinsmitglieder besteht mit Zahlung des fälligen Beitrages. 
 

         
Der Vorstand            
 


